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Schutz vor Ansteckung mit dem Corona-Virus auf Baustellen 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

auf Baustellen arbeiten häufig viele Beschäftigte unterschiedlicher Unternehmen und Ge-

werke eng zusammen. Das birgt ein erhöhtes Risiko, auch für gegenseitige Ansteckung 

mit dem Corona-Virus. Sowohl Bauherrn als auch Arbeitgeber sind verpflichtet, Maßnah-

men der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten auf Baustellen zu tref-

fen.1 In die Festlegung der Schutzmaßnahmen sind auch Einflüsse aus der Arbeitsumge-

bung2 und aus sonstigen Arbeitsbedingungen3 einzubeziehen.  

 

Folgende (Sofort-) Maßnahmen tragen dazu bei, dass Infektionsrisiko auf Baustellen zu 

verringern: 

 

1. Stellen Sie sicher, dass die Beschäftigten während der Arbeit untereinander so 

wenig wie möglich in Kontakt kommen. Auch bei allen arbeitsbezogenen Kontak-

ten müssen Sicherheitsabstände von min. 1,5 m eingehalten werden. Dies kann 

beispielsweise durch möglichst weit auseinanderliegende Arbeitsbereiche, durch 

zeitlich versetzte Nutzung gemeinsam zu nutzender Einrichtungen oder auch durch 

unterschiedliche Zeiten von Arbeitsbeginn und –ende erfolgen. 

 

                                            
1 § 2 Absatz 1 Baustellenverordnung – BaustellV i.V m. § 4 Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG 
2 § 4 Nr. 4 ArbSchG („Einfluss der Umwelt auf den Arbeitsplatz“; s. Kommentar R. Pieper „Arbeitsschutzrecht“ § 4Rn. 17f)  
3 §   § 4 Nr. 4 ArbSchG mit („sonstige Arbeitsbedingungen“ sind die nach § 5 ArbSchG zu ermittelnden Arbeitsbedingungen gemeint ; 

s. Kommentar R. Pieper „Arbeitsschutzrecht“ § 4Rn. 17d) 
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2. Stellen Sie Sanitärräume im Sinne der Arbeitsstättenregel ASR A4.1 4zur Verfü-

gung. Diese müssen über eine ausreichende Anzahl an Handwaschgelegenheiten 

mit fließendem Wasser, Seife und Einmalhandtücher verfügen. Die Bereitstel-

lung von mobilen, anschlussfreien Toilettenkabinen ohne Handwaschgelegenheit 

entspricht bei der derzeitigen Infektionslage aus aufsichtsbehördlicher Sicht nicht 

dem Stand der arbeitshygienischen Erfordernisse.  

 

3. Sehen Sie zusätzlich zu den nach ASR A 4.1 ohnehin erforderlichen Handwaschge-

legenheiten weitere Handwaschgelegenheiten in der Nähe der Arbeitsplätze 

vor. Auch diese müssen mit fließendem Wasser, Seife und Einmalhandtüchern aus-

gestattet sein. Sanitärräume und Handwaschgelegenheiten sind täglich gründlich 

zu reinigen. 

 

4. Stellen Sie sicher, dass Pausenräume oder Pausenbereiche über leicht zu reini-

gende Oberflächen verfügen. Diese müssen täglich gereinigt werden.  

Zwischen den jeweiligen Nutzungen sind zeitliche Unterbrechungen vorzusehen. 

Dadurch können Kontaktmöglichkeiten der einzelnen Beschäftigtengruppen unterei-

nander bei Pausenende- bzw. –beginn vermieden werden. Die Pausenräume bzw. 

–bereiche sind zwischen den einzelnen Nutzungen zu lüften und zu reinigen. 

 

5. Werden Pausenräume oder - bereiche von Beschäftigten verschiedener Unter-

nehmen / Gewerke (Beschäftigtengruppen) gemeinsam genutzt, ist durch organi-

satorische Maßnahmen zu regeln, dass Kontakte der einzelnen Beschäftigten-

gruppen untereinander unterbleiben. Geeignet sind beispielsweise organisatori-

sche Maßnahmen, bei denen die einzelnen Beschäftigtengruppen zu unterschiedli-

chen Zeiten die Pausenräume oder – bereiche nutzen. Zwischen den jeweiligen 

Nutzungen sind zeitliche Unterbrechungen vorzusehen. Dadurch können Kontakt-

möglichkeiten der einzelnen Beschäftigtengruppen untereinander bei Pausenende- 

bzw. –beginn vermieden werden. Zudem müssen die Pausenräume so groß ge-

wählt sein, dass ein ausreichender Sicherheitsabstand (min. 1,5 m) zwischen den 

Beschäftigten möglich ist. 

Die Pausenräume bzw. –bereiche sind zwischen den einzelnen Nutzungen zu lüf-

ten und zu reinigen. 

 

6. Stellen Sie sicher, dass alle Beschäftigten auf der Baustelle die notwendigen 

Informationen über die einzuhaltenden Schutzmaßnahmen erhalten und ver-

stehen. Baustellenordnungen sind entsprechend zu ergänzen.  

http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/leitfaden-baustellenord-
nung.pdf?__blob=publicationFile 

 

 

                                            
4 https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/pdf/ASR-A4-1.pdf?__blob=publication-

File&v=3 

http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/leitfaden-baustellenordnung.pdf?__blob=publicationFile
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7. Erfassen Sie die Beschäftigten, welche die Baustelle betreten und verlassen (Zu-

gangs- bzw. Anwesenheitskontrollen). Stellen Sie gleichzeitig deren Erreichbar-

keit über geeignete Kontaktdaten sicher, um in einem Verdachtsfall entsprechende 

Quarantäneauflagen organisieren zu können. 

 

 

Die zum Schutz vor gegenseitigen Gefährdungen der Beschäftigten festgelegten Maßnah-

men, die über die direkten Pflichten der Arbeitgeber hinausgehen, hat i.d.R. der Sicher-

heits- und Gesundheitsschutzkoordinator zu koordinieren. Bitte beachten Sie, dass es 

deshalb insbesondere unter den verschärften Rahmenbedingungen durch den Corona-Vi-

rus unabdingbar ist, dass der Koordinator schon in die Planung des Bauvorhabens einbe-

zogen werden muss! Nur so kann sichergestellt werden, dass die bei dem Bauvorhaben 

erforderlich werdenden Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes rechtzeitig be-

rücksichtigt werden können. Diese sind notwendiger Bestandteil der Ausschreibung und 

Grundlage für einen reibungslosen Ablauf der Baumaßnahme.  

 

Bitte bedenken Sie, dass Sie als Bauherr oder Arbeitgeber für die Sicherheit und die 

Gesundheit der Beschäftigten auf der Baustelle verantwortlich sind! Zudem kommen 

Sie mit den beschriebenen Maßnahmen zugleich der gesellschaftlichen Verantwortung zur 

Unterbrechung der Infektionsketten, die Jede und Jeder trägt, nach.  

 

Weitere Hinweise und Informationen finden Sie auch auf der Internetseite der BG BAU un-

ter dem Link https://www.bgbau.de/themen/sic*herheit-und-gesundheit/coronavirus/ 

 

Verhaltensempfehlungen in verschiedenen Sprachen stellt die Bundeszentrale für gesund-

heitliche Aufklärung (BZgA) unter folgendem Link zur Verfügung: 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/  

 

Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an. Die Kontaktdaten Ihrer Ansprechpartnerinnen und 

Ansprechpartner bei der StAUK und bei der BG BAU finden Sie unten. 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

gez. Christiane Riehl 

gez. Till Wachholz 
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Ihre Ansprechpartner*innen bei der Staatlichen Arbeitsschutzbehörde bei der Unfal-

kasse Nord (StAUK): 

 

Claudia Mehltretter  0431-220 040 610 

Claudia.Mehltretter@Arbeitsschutz.uk-nord.de 

 

Peter Eckel   0451-317 501 243 

Peter.Eckel@Arbeitsschutz.uk-nord.de 

 

Thomas Scholz  0431-220 040 639 

Thomas.Scholz@Arbeitsschutz.uk-nord.de 

 

Thomas Driesnack  0451-317 501 262 

Thomas.Driesnack@Arbeitsschutz.uk-nord.de 

 

 

 

Ihre Ansprechpartner bei der BG BAU: 

 

Till Wachholz  040-35 000 122 

Till.Wachholz@bgbau.de 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine Datenschutzinformation: 

Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für Soziales, 

Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren ist mit der Speicherung und Verarbeitung der 

von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 

6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen 

Union. Weitere Informationen erhalten Sie hier: 

mailto:Claudia.Mehltretter@Arbeitsschutz.uk-nord.de
mailto:Peter.Eckel@Arbeitsschutz.uk-nord.de
mailto:Thomas.Scholz@Arbeitsschutz.uk-nord.de
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https://www.schleswig-holstein.de/DE/Serviceseiten/Datenschutzerklaerung/datenschut-

zerklaerung.html 
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